
Rahmenvereinbarung
zwischen

der Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung Berlin e. V. (LKJ)
   und

dem Senator für Bildung, Jugend und Sport Berlin
    zur

Zusammenarbeit mit Schulen

Präambel

Die Senatsverwaltung für Bildung, Schule und Sport und die LKJ sind bestrebt, die kulturelle 
Jugendbildung  in  den  Schulen  durch  kulturelle  Angebote  und  Projekte  der 
Mitgliedsorganisationen  zu  ergänzen.  Schülerinnen  und  Schüler  werden  auf  der  Basis 
kreativer  Eigentätigkeit  in  ihren  individuellen  und  gesellschaftlichen  Wahrnehmungs-  und 
Ausdrucksmöglichkeiten,  ihrer  Sozialisation  und  Persönlichkeitsentwicklung  gefördert  und 
gestärkt.

Kulturelle  Kinder-  und  Jugendbildungsangebote  -  wie  z.B.  Musik,  Spiel,  Theater,  Tanz, 
Zirkus,  Literatur,  Gestaltung,  Medien  und  Museen  -  fördern  Fantasie,  ästhetische 
Wahrnehmung und kreatives Denken. Die besonderen Methoden der kulturellen Kinder- und 
Jugendbildung  bieten  Lern-  und  Erfahrungsräume,  in  denen  es  möglich  ist,  Dinge 
auszuprobieren, zu improvisieren und Grenzen auszuloten. Kulturelle Bildung stärkt Kinder 
und  Jugendliche  im  Sinne  eigenverantwortlichen  und  sozialen  Handelns  durch  die 
Vermittlung sozialer, künstlerischer und persönlicher Kompetenzen.

Die  Senatsverwaltung  für  Bildung,  Jugend  und  Sport  des  Landes  Berlin  und  die  LKJ 
schließen die vorliegende Rahmenvereinbarung ab, um die Zusammenarbeit zu fördern.

§ 1 Ziele der Zusammenarbeit

Ziel  ist  es,  zusätzlich  ein  qualifiziertes  kulturelles  Angebot  für  Schülerinnen und Schüler 
sicherzustellen  und  die  fachliche  und  organisatorische  Kooperation  auszubauen  und  zu 
verbessern. Diese Vereinbarung bildet den Rahmen für die Zusammenarbeit der Schulen in 
Berlin mit den Mitgliedsorganisationen der LKJ  auf Grundlage des Schulgesetzes § 5 und 
der §§ 1, 11 des SGB VIII.

§ 2 Grundlagen der Zusammenarbeit

(1)  Die  Vereinbarung  ist  der  Rahmen  für  den  Abschluss  von  Kooperationsverträgen 
zwischen den Schulen und den Mitgliedsorganisationen der LKJ. Musterverträge wird die 
LKJ zur Verfügung stellen.

(2)  Die  Kooperationspartner  arbeiten  auf  der  Grundlage  von  Gleichberechtigung  und 
Partnerschaftlichkeit. Sie betrachten die Partizipation  von Schülerinnen und Schülern und 
die Arbeit mit Eltern als wichtiges Prinzip der gemeinsamen Arbeit. 

(3)  Die  Schulen  ermöglichen  den  kooperierenden  außerschulischen  Einrichtungen  und 
Trägern  der  Jugendhilfe  die  beratende  Mitarbeit  in  den  schulischen  Gremien,  bzw.  die 
Teilnahme  an  der  Schulkonferenz  als  stimmberechtigte  Mitglieder.  Die  Mitwirkung  der 
Mitarbeiterinnen  und  Mitarbeiter  der  kulturellen  Angebote  in  schulischen  Gremien  ist  im 
Kooperationsvertrag zu regeln.
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(4)  Die  Träger  der  kulturellen  Angebote  und  die  Schulen  richten  ihre  Zusammenarbeit 
möglichst langfristig aus. Kooperationsverträge umfassen Inhalte, Strukturen, Finanzen und 
in welchem zeitlichen Umfang und zu welchen Zeiten das Angebot erbracht wird. Die Träger 
sorgen beim Einsatz ihres Personals für Kontinuität. Vertretungsregelungen werden vor Ort 
zwischen den Vertragspartnern verbindlich vereinbart.

(5) Für die Durchführung kultureller Angebote setzen die Mitgliedsorganisationen der LKJ 
qualifizierte  Mitarbeiterinnen  und  Mitarbeiter  ein.  Der  Einsatz  der  Mitarbeiterinnen  und 
Mitarbeiter wird zwischen der einzelnen Schule und dem jeweiligen Träger der kulturellen 
Angebote  in  Kooperationsverträgen  vereinbart.  Personen,  die  Angebote  an  Schulen 
durchführen fallen unter den gesetzlichen UnfaIlversicherungsschutz.

(6) Die Schule stellt in der Regel die zur Erbringung des Angebotes notwendigen Räume zur 
Verfügung.  Es  können  auch  Räume von  Jugendkultureinrichtungen,  Jugendkunstschulen 
oder Trägern der Jugendarbeit genutzt werden. In den Ferien und an schulfreien Tagen sind 
bei  Bedarf  schulübergreifende  Angebote  möglich.  Der  Schulträger  und  die  Träger  der 
kulturellen Angebote halten im Kooperationsvertrag fest, wer die erforderlichen Materialien 
zur Verfügung stellt.

§ 3 Qualitätssicherung und Evaluation, Fort- und Weiterbildung

(1)  Der  Senator  für  Bildung,  Jugend  und  Sport  und  die  LKJ  vereinbaren,  gemeinsame 
Qualitätssicherungs- und Evaluationsmaßnahmen durchzuführen und sich gegenseitig dabei 
zu unterstützen. Vorzugsweise sollen Evaluationsmethoden eingesetzt werden, die auch die 
Schülerinnen und Schüler einbeziehen.

(2)  Die  Vertragspartner  verpflichten  sich,  die  Zusammenarbeit  von  Schulen  und 
außerschulischen Einrichtungen durch gemeinsame Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen zu 
fördern.

§ 4 Gegenseitige Information

(1) Der Senator für Bildung, Jugend und Sport  und  die LKJ  informieren sich frühzeitig, 
sofern  bei  den  Rahmenbedingungen  für  die  Arbeit  an  den  Schulen  Veränderungen 
vorbereitet werden.

§ 5 Schlussbestimmungen

(1) Ein Erfahrungsaustausch zur Umsetzung dieser Vereinbarung wird  nach Ablauf eines 
Jahres und anschließend regelmäßig in zu vereinbarenden Abständen stattfinden.

(2)  Die Vereinbarung wird vom Senator  für  Bildung,  Jugend und Sport  und der  LKJ auf 
geeignete Weise den Schulen und den Mitgliedsorganisationen bekannt gemacht. Inhaltliche 
und fachliche Unterstützung zur Entwicklung entsprechender Kooperationsformen werden 
von beiden Partnern angeboten.

(3) Die Liste der Mitgliedsorganisationen der LKJ incl. der Angebote und Ansprechpartner 
wird regelmäßig in aktualisierter Form kommuniziert.
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§ 6 Vertragsdauer und Kündigung

Diese  Vereinbarung  tritt  mit  der  Unterzeichnung  in  Kraft.  Sie  kann  von  jeder  der 
Vertragsparteien mit einer Frist von 3 Monaten zum Jahresende gekündigt werden.

Berlin, den 08. März 2006

*Anhang mit Liste der Mitgliedsorganisationen
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Mitgliedsorganisation Ansprechpartner Homepage

1 Arbeitskreis Medienpädagogik e. V. Christoph Happel www.akmedien.com

2 Bund Deutscher Kunsterzieher 
Landesverband Berlin e.V. Andrea Dieke www.bunddeutscherkunsterzieher.de

3 CABUWAZI e.V. Kinder- u. 
Jugendzirkus Karl Köckenberger www.Cabuwazi.de

4 die gelbe Villa - Kreativ- und 
Bildungszentrum

Andrea Wellbrock-
Thumeyer www.die-gelbe-villa.de

5 Evangelische Jugend in Berlin und 
Brandenburg Richard Schubert www.ejbo.de

6 FEZ Berlin Lutz-Stephan 
Mannkopf www.fez-berlin.de

7 Förderverein für Jugend und 
Sozialarbeit e.V. Dr. Klaus Spieler www.fjs-ev.de

8
Interessengemeinschaft Berliner 
Tanzpädagogen und Tanzgruppenleiter 
e.V.

Marianne John

9 JugendKunst und Kulturzentrum 
"Schlesische 27"

Christel Hartmann-
Fritsch www.schlesische27.de

10 Jeunesses Musicales Deutschland 
Landesverband Berlin e.V. Ines Matschewski www.jeunessesmusicales.de/berlin

11 Jugend im Bund deutscher 
Zupfmusiker e.V. Sandra Kebig www.bdz-online.de/jbdz/

12 JUGEND IM MUSEUM e.V. Katrin Boemke www.jugend-im-museum.de

13 JugendKulturService gGmbH Doris Weber-Seifert www.jugendkulturservice.de

14 JugendKulturZentrum Pumpe Renate Marx www.jugendkulturzentrumpumpe.de

15 Jugend Museum Schöneberg Petra Zwaka

16 KINDERFILM Berlin e.V., im FEZ Berlin Hans-Werner Maire www.kinderfilm-berlin.de

17 Kinder-Kunst-Museum e.V. Nina Vladi www.kinderkunstmuseumev.de   

18 KinderMusikTheater e.V. Isabella Bauknecht www.kindermusiktheater-berlin.de  

19 Kreatives Schreiben e.V. Michael-André 
Werner www.schreibwerkstatt-berlin.de

20 KREATIVHAUS e.V. Angela Gärtner www.kreativhaus-tpz.de

21 Kreuzberger Musikalische Aktion / 
ANTENNE e.V. Karl-Heinz Haase www.kma-antenne.de

22 Labyrinth Kindermuseum Berlin 
gGmbH

Roswitha von der 
Goltz www.labyrinth-kindermuseum.de

Mitgliedsorganisationen der LKJ Berlin e.V. - Januar 2006
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23
LAG der Berliner Musikschulleiterinnen 
und -leiter
c/o Leo-Borchard-Musikschule

Joachim Gleich

24
LAG Jugendkunstschulen und  
kulturpädagogische Einrichtungen 
Berlin e.V.

Wilfried Müller-Maurer 

25 LAG Kinder- und Jugendzirkus 
Berlin/Brandenburg e.V. Gisela Winkler

26
LAG Medienarbeit e.V.
c/o Berliner Jugendserver Spinnenwerk Reinhilde Godulla www.spinnwerk.de/lagmedien

27 LAG Populäre Musik/Kultur Berlin e.V. Andreas Gerts

28 LAG Spiel & Theater Berlin e.V. Rainer Bengs www.lagstb.de

29 LAG Tanz Berlin e.V. Dr. Ingrid Krause www.lag-tanz-berlin.de

30 Landesmusikakademie Berlin Joachim Litty
www.landesmusikakademie-berlin.de

31 MACHmit! Museum für Kinder Marie Lorbeer www.KindermuseumBerlin.de

32 SpielArt e.V. im FEZ Berlin Gerhard Heß www.spielart-berlin.de

33 Tanzteam Step by Step e.V. Evelyn Richter www.tanzteamstepbystep.de

34 urban dialogues e.V. Heidi Walter www.urbandialogues.de

35 wannseeFORUM / Wannseeheim für 
Jugendarbeit e.V. Gabriele Naundorf www.wannseeforum.de
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